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I. Original - Abhandlungen.
Beobachtungen über Cholera,

gesam m elt w äh ren d  der gegenw ärtigen  E p idem ie im  h iesigen  G arnisons-H aupt-
Spitale

von Dr. Moriz H a l l e r  *)•

I. Statistische Daten über die Cholera in der hiesigen 
Garnison.
Der erste Cholerafall in der hiesigen Garnison kam am 

29. Sept. 1854 vor, von diesem Tage an entwickelte sich die 
Epidemie, anfangs langsam , später rascher, bis sie am
19. Oct. ihre Höhe erreicht hatte, und von dieser Zeit nahm 
sowohl die Erkrankung als die Sterblichkeit schon an Zahl 
ab, so dass vom 3. bis 17. November kein Cholerakranker 
zugewachsen war, und die Erkrankungen im Monate No
vember datiren alle vom 18. bis zu Ende desselben. Im 
Monate December kam  bis zum 21. keine Choleraerkran
kung v o r; am 22. wurden dem Spitale drei Fälle aus den 
Kasernen überbracht, und eben so viele wurden vom eige
nen Krankenstände in kurzer Zeit darauf von der Cholera 
befallen, und seit diesem Tage kamen wieder einzelne E r
krankungen vor. Die durch Erkrankung und Sterblichkeit 
vom Beginne bis zur Akme der Epidemie hervorragenden

Tage waren der 8 ., 13. und 19. October. Die/ grösste E r
krankung, w ar 9 an einem Tage, die grösste Sterblichkeit 6 . 
Im Beginne der Epidemie w ar die Sterblichkeit am bedeu
tendsten, die später abnahm , jedoch wurde früher in der 
Erkrankung, als im Mortalitätsverhältnisse die Abnahme 
bemerkt.

Vom 29. September bis Ende December sind in beiden 
hiesigen Militärspitälern 170 Erkrankungen und 51 Sterbe
fälle an Cholera vorgekommen und zwar nach den ver
schiedenen Monaten in folgender A nzahl:

im October 122 Erkrankungen und 34 Sterbefälle,
Novemb. 33 
Decemb. 15

12
5

*D Vorgetragen in der wissenschaftlichen Plenarversam mlung 
des Doctoren-Collegiums der medic. Facultät am 22. Jänner 1855.

zusammen also 170 Erkrankungen 51 Sterbefälle.
Das Sterblichkeitsverhältniss zur Erkrankung ist so

nach wie 1 : 3 17/51, das Verhältniss der Erkrankung zum 
Locostande der Garnison, der 22,000 Mann beträgt, wie
1 : 1297/i7-

Vergleichen wir das Verhältniss der Erkrankungen 
und der Mortalität in der Garnison zu demimCivile, so zeigt 
sich, dass die Erkrankung im Militär eine viel geringere 
war, das Sterblichkeitsverhältniss aber beinahe dasselbe wie 
im Civilesich herausstellt; denn im Civile kamen vom Be
ginne der Epidemie bis Ende December nach den Mitthei
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lungen der W iener-Zeitung 5212 Erkrankungen und 1673 
Sterbefälle vor. Die hiesige Bevölkerung zählt nach der 
Mittheilung des Herrn Dr. M a s s a r i  431,889 Seelen; es 
ist daher das Verhältniss der Erkrankung zur Population 
wie 1 : 8245/5S! und das der Mortalität zur Erkrankung wie 
1 : 3 19/167; es starb also in beiden Körperschaften von 
drei Kranken Einer, erkrankte aber beim Militär von 129 
Einer, beim Civile hingegen schon von 82 Einer.

Aus diesen Daten geht hervor, dass die Epidemie beim 
Militär später begonnen hatte als beim Civile, indem sie hier 
schon am 10. September ausgebrochen war, dort erst am 
29. desselben Monates aufgetreten is t; dass sie beim Militär 
die Akme früher erreicht, und die Abnahme früher begon
nen hatte als bei der ändern Bevölkerung Wiens, indem sie 
dort schon am 19. October ihre Akme erreicht und dann 
so rasch abgenommen hatte, dass vom 3. bis 17. November 
keine Erkrankung vorkam, hier aber um die Mitte Novem
ber noch kaum  die Höhe überschritten hatte; dass beim 
Militär in den Monaten November und December nur ein
zelne, stossweise Nachschübe der Cholera beobachtet wur
den, im Civile aber dieselbe in diesen Monaten wohl in der 
Abnahme, aber doch noch im stätigen Fortschreiten be
griffen war.

Es ist daher die Erkrankung beim Militär der Zeit 
und der Zahl nach eine viel geringere als beim Civile.

Die geringere Choleraerkrankung beim Militär, ausser- 
dem, dass sie durch die strenge militärische Ueberwaehung 
der Sanitätsvorschriften und durch die vorgeschriebenen täg
lichen ärztlichen Marodenvisiten, welche die stets so wohl- 
thätig befundenen ärztlichen Besuchsanstalten ersetzen, 
herbeigeführt worden sein konnte, dürfte auch noch in 
folgenden Umständen ihre Ursachen haben: Bekanntlich 
sind kränkliche, schlecht constituirte Individuen mehr als 
Gesunde und Kräftige zur Cholera disponirt; ferner wird 
das vorgerücktere Lebensalter leichter als das jugendliche 
von dieser Krankheit befallen, was J a c k s  o n  in der Epi
demie zu Philadelphia statistisch nachgewiesen hat, was in 
Paris im Jahre 18 32 beobachtet wurde und was die Sterbe
listen der W iener Zeitung während der gegenwärtigen 
Epidemie auch bestätigen; aus den letztgenannten Sterbe
listen und den statistischen Angaben aus dem hiesigen allge
meinen Krankenhause geht ferner hervor, dass das weib
liche Geschlecht häufiger dieser Krankheit unterworfen 
w ar als das männliche. Aus diesen Thatsachen wird es 
leicht erklärlich, warum beim Militär eine geringere E r
krankung Statt gefunden hatte, weil nämlich dasselbe eine 
exquisit kräftige Körperconstitution besitzt, sich im ju 
gendlichen Lebensalter befindet und das weibliche, zur 
Cholera mehr disponirte Geschlecht von demselben gänzlich 
ausgeschlossen ist.

II. Auffallende Erscheinungen auf dem Krankheitsschau-
platze, welche theils der Cholera-Epidemie vorausge
gangen, theils ihr nachgefolgt sind.
Diese Erscheinungen waren folgende:
1. Vor dem Ausbruche der Epidemie, d. i. im Monate 

Septem ber, wo in anderen Jahren Pneumonien sich zu 
häufen begannen und ebenso alleEntzündungsprocesse, fingen 
dieselben in diesem Jahre im Verhältniss zum vorausgegan
genen Monate im Gegentheil allmälig sich zu vermindern 
an, bis sie von der Mitte dieses Monats bis gegen den 20. Oct. 
beinahe gänzlich vom Krankheitsschauplatze gewichen w a
ren, w orauf sie dann allmälig wieder auftraten, jedoch noch 
lange nachher bei weitem nicht die um diese Jahreszeit ge
wöhnliche Anzahl erreichten.

Ausser dieser quantitativen Verminderung der Pneu
monien zeigten dieselben bei ihrem ersten Wiedererscheinen 
nach der Abnahme der Cholera - Epidemie eine auffallende 
qualitative Veränderung in ihren wesentlichen Erscheinun
gen : das sie begleitende Fieber w ar stets gering, Dyspnoe 
w ar nie zugegen, der Husten leicht und selten, die Sputa 
boten nicht die die Pneumonie charakterisirenden Merk
male dar, die physikalischen Erscheinungen wiesen wohl 
Hepatisation, aber keine sehr derbe nach, diese beschränkte 
sich nur auf einen kleinen Raum, ergriff selten mehr 
als einen Lappen, die Lösung trat sehr frühzeitig ein, der 
ganze Verlauf w ar ein leichter, rascher und hatte grössten- 
theils ein günstiges Ende; in jenen wenigen Fällen, welche 
zur Section kamen, wies dieselbe keine feste, faserstoffige, 
sondern eine lockere, gelatinöse Infiltration des Lungen
gewebes nach.

2. So wie die Pneumonie, nahm auch der Typhus vor 
dem Ausbruche der Cholera numerisch ab, verschwand gänz
lich während diese aufihrer Höhe stand und kam  nach ihrer 
Abnahme plötzlich häufig wieder zum Vorschein, aber 
qualitativ verändert.

Diese Veränderung im Verlaufe des Typhus bei sei
nem ersten W ieder er scheinen w ar eine zweifache, entweder 
verlief derselbe sehr mild, die ihn charakterisirenden E r
scheinungen waren nicht scharf ausgeprägt, und die Gene
sung tra t schnell, in 10 bis 14 Tagen wieder ein, oder er 
tra t mit sehr heftigen, weniger dem Typhus, als vielmehr 
der Cholera eigenthümlichen Erscheinungen auf, als mit 
Erbrechen, Krämpfen, Temperatursverminderung und Cya- 
nose, wobei stets der Verlauf ein rapider, in 7 bis 10 Tagen 
zum Tode führender war, und die Section zeigte dann den 
typhösen Process des Dünndarms entweder im Stadium der 
Infiltration oder der Abstossung, nie in einem spätem  Sta
dium begriffen.

In dem Verhältnisse als diese Krankheitsprocesse vor 
dem Ausbruche der Cholera in den Hintergrund traten,
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drängten sich zwei andere Krankheitsformen in den Vorder
grund, welche sowohl durch ihre ungewöhnliche Anzahl, 
als durch ihre eigenthiimlichen Erscheinungen die Aufmerk
samkeit des Beobachters erregten; diese waren die Diarrhöe 
und die Intermittens.

Die Diarrhöe, von der ich im Monate September auf 
meiner Abtheilung allein 49 Befallene zählte, zeichnete 
sich durch folgende Erscheinungen aus: sie war von bedeu
tendem Fieber begleitet, die Zunge des Kranken w ar trocken, 
massiger Meteorismus fehlte selten, die Entleerungen waren 
sehr profus, die entleerten Massen sehr serös, und häufig 
wurde Hydrops als Folgekrankheit derselben beobachtet.

Die Intermittens, von der 107 Fälle in diesem Monate im 
Garnisons-Hauptspitale allein zur Behandlung kamen, zeich
nete sich dadurch aus, dass unter der häufigen W ieder
holung der Paroxysmen, welche dem Chinin hartnäckig 
widerstanden, zuweilen aber schon nach wenigen Fieber
anfällen hj^dropische Erscheinungen eintraten, a ls : Ascites, 
Anasarca und pleuritische Exsudate.

Ich will es nun versuchen, den ursächlichen Zusam
menhang zwischen diesen Vorläufern und Nachfolgern der 
Choleraepidemie und dem Choleraprocesse selbst auf fol
gende W eise zu erklären:

Bekanntlich bestehen die durch Erbrechen und Diarrhöe 
massenhaft zu Tage geförderten Excrete sowohl, als auch 
die im Darmkanale der Leiche sich noch vorfindenden Con- 
tenta, ausser den Epithelien, dem wenigen Eiweisse und eini
gen anorganischen Salzen, zum grössten Theile aus W asser, 
und zwar befinden sich nach den neuesten Analysen dieser 
Stöf fe(Kletzins  k y )  inlOOO Theilen derselben 9 8 0 Theile 
W asser und nur 20 Theile andere Bestandtheile-; es findet da
her sichtbar bei der Cholera eine seröse Exsudation, wie 
sonst in die Höhlen von serösen Häuten, hier in das Lumen 
des Darmkanals Statt. Zu jeder serösen Exsudation in 
irgend ein Organ sind zwei ursächliche Momente nöthig: 
die hydrämische Blutkrase und eine krankhafte Affection 
desjenigen Organes, in welches der Erguss geschieht; die 
krankhafte Affection des Darmkanals in der Cholera weist 
die pathologische Anatomie zur Genüge nach, es scheint 
daher, wenn auch nicht dem Primären des Choleraprocesses, 
wenigstens diesem hervorragendsten Cholerasymptome eine 
hydrämische Blutkrase zu Grunde zu liegen.

Gewöhnlich wird wohl das Cholerablut als ein anhy- 
drämisches, und der Choleraprocess als eine Hyphydrose 
bezeichnet, welche Beschaffenheit auch wirklich das Cholera
blut in den späten Stadien der Krankheit, und in der Leiche 
darbietet, allein da die W asserabnahme des Blutes nur eine 
natürliche Folge der massenhaften serösen Exsudation ist, 
so ist noch nicht erwiesen, dass die W asserarmuth auch 
vor dem Eintritte derselben vorhanden sein muss, und in

der That zeigen viele Erscheinungen und Thatsachen, dass 
vor der erfolgten serösen Excretion das Blut einen höheren 
W assergehalt als im normalen Zustande besitzt, denn:

1. Das specifische Gewicht des normalen Blutes 
schwankt zwischen 1050 und 1060 ; nun haben aber 
H e r r m a n n  und A n d r e w s  das spec. Gewicht des Cholera
blutes, welches in der vorgeschrittenen Krankheit bis au f 
1086 steigt, im Beginn derselben nur 1027 gefunden, was 
also die hydrämische Krase im Beginn der Cholera beweist,, 
weil Blutanalysen Hydropiseher als constantes Merkmal der 
hydrämischen Krase ein niederes spec. Gewicht nachge
wiesen haben.

2. Hat R o b e r t s o n  direct nachgewiesen, dass der 
W assergehalt des Cholerablutes im Stadium der Invasion 
800 Theile in 1000 Theilen noch übersteigt, während 
doch im normalen Blute derselbe kaum 790 erreicht.

3. Zeigen selbst die directen Bestimmungen des W as
serverlustes im Cholerablute, die sämmtlich am Blute der 
vorgeschrittenen Cholera und der Choleraleichen vorge
nommen wurden, dass diesem W asserverluste ein W asser
überschuss vorausgegangen sein m uss; denn nach den 
Blutanalysen von L e c a n u ,  P o p p ,  B e c q u e r e l  und 
R o d i e r  beträgt der W assergehalt des normalen Blutes in 
1000 Theilen 790 Theile, das sind also beinahe 4/ 5 Theile 
des gesammten Blutes; nun h a t V a l e n t i n  nachgewiesen, 
dass der Mensch im mittleren Lebensalter circa 12 ,8  Kilogr. 
das sind 25,6Pfund Blut führt, es wären also circa20 Pfund 
W asser im gesammten Blute des Menschen enthalten; nach 
C l a n n y s  Untersuchungen am Blute der vorgeschrittenen 
Cholera und der Choleraleichen hat dasselbe 112 Theile 
W asser verloren; es beträgt daher nach dieser Berechnung 
der ganze W asserverlust im Blute der vorgeschrittenen 
Cholera und der Choleraleichen nicht mehr als beiläufig 
3 Pfund, was gewiss als viel zu wenig erscheint, wenn 
man bedenkt den bedeutenden Abgang des W assers im 
Blute durch die grossen Quantitäten der serösen Excretion 
und dass die flüssigen Contenta des Darmkanals in der 
Leiche allein oft 3 Pfund betragen; es ist also erwiesen, 
dass, wenn nach diesem bedeutenden Abgang von W asser 
dennoch dem Blute nicht mehr als circa 3 Pfund fehlen, 
eine Hyperhydrose vorausgegangen sein muss.

4. Zeigt der im Beginne der Cholera entleerte Harn 
das Bild des hydrämischen Harns, nämlich:

Geringes spec. Gewicht,
Chloride, Sulfate und  E rdphosphate verm indert,
A lkoholischer Extractivstoff minus, und eine Spur von Eiweiss.

5. Ist es eine bekannte Thatsache, dass herabgekom
mene, anämische Individuen am meisten zur Cholera dispo- 
nirt sind, also Individualitäten, welche auch zur Hydrämie 
Prädisposition darbieten.
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6 . Fand ich in 37 Choleraleichen folgende Krankheits- 
processe mit der Cholera comb inirt, und in folgender Anzahl: 
Sechsmal Herzfehler, als Hypertrophie, Insufficienz und 
Stenose, viermal sehr bedeutende Intermittensmilz, mehr

N

als in der Hälfte der Verstorbenen die B r i g h t ’sche Niere 
im ersten Stadium dieses Krankheitsprocesses, und sechsmal 
schon in weit vorgeschrittener Entwicklung begriffen, Ein
mal granulirte Leber und zweimal Tuberkulose; lauter 
Krankheitsprocesse, die sonst zur Hydropsie disponiren.

Ausser dieser erwiesenen Alteration des Cholerablutes 
hat auch in demselben nach den übereinstimmenden Anga
ben v o n H e r r m a n n , W i t t s t o c k ,  M a g e n d i e  und Le-  
c a n u  die Menge des Faserstoffes und des Eiweisses abge
nommen, und nach der genauernB estim m ungvonC lanny 
sind in 1000 Theilen 90 Albumen und 12 Fibrin verloren 
gegangen. Dieser Verlust der genannten Blutbestandtheile 
kann durchaus nicht in Folge der stattgefundenen Exsuda
tion und Excretion entstehen, weil im Choleraprocesse sich 
keine faserstoffige Exsudation vorfindet, und der geringe 
Eiweissgehalt, der in den Exereten vorhanden ist, bei wei
tem nicht dem oben angegebenen Abgange gleichkommt; 
es zeichnet sich daher die Blutmischung des Cholerakran
ken au s : durch Abnahme an F ibrin , an Albumen und im 
Beginne der Krankheit durch Zunahme des WassergehaltesO O
oder durch Hydrämie.

Uebersehauen wir nun die geschilderten Vorläufer 
und Nachfolger der Cholera, so erblicken wir in den erste-

ren die Elemente und die allmälige Heranbildung der 
Cholerakrase und in letzteren ihre stufenweise Zurückbil- 
d u n g : das Zurücktreten der Pneumonie, als Repräsentant 
der Hyperinose, zeigt die Abnahme des Faserstoffes im 
Blute und das W eichen des Typhus die Eiweissverminderung 
a n ; mit dem häufigen Auftreten der Diarrhöe und ihrem 
eigenthümlichen Gepräge beginnt die eben so eigenthüm- 
liche Affection des Darmkanals sich zu entwickeln, und in 
den häufig vorkommenden Hydropsien nach der Diarrhöe 
und der Intermittens verräth die hydrämische Blutkrase 
ihre Gegenwart, und in dem W iedererscheinen der Pneu
monie und des Typhus mit veränderter Qualität erblicken 
wir die Rückbildung der Cholerakrase, und ihr allmäliges 
Uebergehen in jene letzterer Krankheitsprocesse.

Dieselbe W echselwirkung zwischen jenen Krankheits
processen und der Cholera wiederholt sich auch im einzel- 

- nen Individuum: Pneumonie und Typhus stehen still, hoch
gradige Gelenksrheumatismen verschwinden, und Erysipele 
erblassen ein oder zwei Tage vor dem Ausbruche der Cho
lera bei dem damit Befallenen,und setzen dann mit veränderten 
Erscheinungen ihren Lauf wieder fort, sobald diese ihren 
Cyclus beendet hat.

Dass diese Thatsachen und diese Anschauungsweise 
mehr für die miasmatische Natur der Cholera, als für ein 
Contagium derselben sprechen, ist leicht einzusehen.

(D er Sch luss folgt.)

II. Practische Beiträge aus dem Gebiete der gerichtlichen Medicin und
.Sanitäts-Polizei.

Die M ortalitäts-Verhältnisse von Wien.
V orgetragen  in  d e r  P lenar-V ersam m lung  des D octoren-C ollegium s am  22. Jän .

1855

von J. Yine. Goehlcrt,
B eam ten  im  k . k . s ta tis tisch en  B ureau .

Das umfassende Materiale, welches ich über die Sterb
lichkeit von W ien gesammelt, schien mir geeignet, neben 
wissenschaftlichen Zwecken zugleich eine practische Rich
tung zu verfolgen. Es sind nämlich so viele widerspre
chende und irrige Ansichten über das Mortalitäts - Verhält- 
niss von W ien im Umlaufe, dass eine genaue Darlegung 
der gegenwärtig bestehenden Verhältnisse um so willkom
mener sein dürfte, als es an einem neuern statistischen 
Nachweise hierüber fehlt. Gegenwärtig will ich Ihre Auf
merksamkeit nur auf Einen Gegenstand lenken, nämlich auf 
die von vielen Seiten aufgestellte und dann ohne sorgfältige 
Prüfung der Zahlen wiederholte Behauptung, dass die Sterb
lichkeit in W ien eine überaus grosse sei, und jene der übri
gen europäischen Hauptstädte an Intensität überrage. Aus 
einer sorgfältigen Erwägung der Zahlenverhältnisse und aus

dem Vergleiche der Ergebnisse mit jenen anderer Städtelässt 
sich das Irrthümliche dieser Behauptung unparteiisch wi
derlegen.

Dass die Sterblichkeit in den Städten im Allgemeinen 
grösser sei als in den Ländern, zu denen diese gehören, ist 
eine statistisch constatirte Thatsache. Doch unterliegt die 
richtige Bestimmung des Verhältnisses der Gestorbenen zu 
den Lebenden oder des Mortalitäts-Verhältnisses, besonders 
in den Städten, grossen Schwierigkeiten. Bei Bestimmung 
dieses Verhältnisses kommen nämlich zwei Factoren in 
Rechnung, die Grösse der Bevölkerung und die Zahl der 
Sterbfälle, welche in dieser Bevölkerung innerhalb eines 
bestimmten Zeitraumes eingetreten sind. Man berechnet 
entweder, wie viel Lebende sich auf einen Sterbfall ergeben, 
oder wie viel Gestorbene auf 1000 oder 10.000 Lebende 
entfallen. ,

W as nun den ersten Factor, die Grösse der Bevölke
rung, betrifft, so hat die Erfahrung gelehrt, dass die genaue 
Ermittelung der Volkszahl zu den schwierigsten Aufgaben
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der Staatsverwaltung gehört, deren Lösung in keinem 
Staate noch vollkommen gelungen ist. Namentlich in 
Oesterreich können die durch die Conscription ermittelten 
Zahlen in Folge des dabei üblichen Verfahrens die Bedeutung 
einer genauen Volkszählung keineswegs in Anspruch neh
men. Eine sorgfältige Berechnung ergibt, dass die über die 
Grösse der Bevölkerung erhobenen Zahlen zu niedrig ge
funden werden, und um 5 bis 6 Procent hinter der W irk
lichkeit Zurückbleiben.

W enn diess schon im Allgemeinen von den Volks
zählungen gilt, um wie viel mehr wird es der Fall in volk
reichen Städten sein, wo die Bevölkerung einer fortwäh
renden Fluctuation unterliegt, und eine genaue Controle 
weniger möglich ist. Man kann mit Sicherheit behaupten, 
dass die Conscriptionslisten die Bevölkerung in volkreichen 
Städten um 7 bis 8 Procent zu niedrig angeben.

Nimmt man nur das Minimum des Zählungsfehlers 
mit 7 Procent, so ergibt sieh zu Ende 1850 für W ien ein 
Bevölkerungsstand von 463.000 Individuen, welche Zahl 
sich auch aus der nach einer anderen Richtung ausgeführ-o O
ten Rechnung herausstellt.

W ird für den jährlichen Zuwachs der Bevölkerung 
nur 1’5 P rocen t*) in Rechnung gebracht, so stellt sieh die 
Bevölkerung von W ien zu Ende 1851 auf 470.000 Indivi
duen 2), welche Zahl nicht zu hoch berechnet sein dürfte, 
und somit als der eine verlässliche Factor zur Bestimmung 
des M ortalitäts-Verhältnisses in den Jahren 1851 und 52 
dienen wird, in welchen beiden Jahren keine perturbiren- 
den Ursachen auf die Sterblichkeit Einfluss hatten, und die
selbe als eine normale angesehen werden kann.

Die Zahl der Ste rbfälle betrug in den genannten 
beiden Jahren im Durchschnitte 17.110, wornach sich das 
Mortalitäts - Verhältniss mit 1 : 27'5 berechnet, d. h. auf 
27 Lebende kommt im Mittel der Jahre 1851 und 52 ein 
Sterbfall. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die 
Krankenhäuser in W ien viele Fremde und sonst ärztliche 
Hilfe suchende Kranke aufnehmen, welche nicht zur Be
völkerung von W ien gehören; die Sterbfälle derselben lie
fern ein nicht unbedeutendes Contingent zu der allgemeinen 
Sterblichkeitszahl, ohne dass ein entsprechendes Aequiva,- 
lent hierfür in der Bevölkerungszahl erscheint.

Nimmt man von den im allgemeinen Krankenhause 
Gestorbenen, deren Durchschnittszahl 4800 in den Jahren 
1851 und 52 betrug, nur ein Drittheil als nicht zur Be

’) Die jährliche Zunahme der Bevölkerung innerhalb der 
Periode von 1800 bis 1850 berechnet sich m it 2-3Procent.

2) Gegenwärtig dürfte die Grösse der effectiven Bevölkerung
schon eine halbe Million erreicht haben, und W ien w ird somit 
in  dieser Beziehung n u r von London m it 2,361.640 Einw., Paris 
m it 1,053.260 Einw. und St. Petersburg m it 532.240 Einw. über
troffen. Die Bevölkerung von Constantinopel (der eigentlichen 
Stadt) w ird  von U b i c i n i  au f475.000Personen geschätzt.

völkerung W iens gehörig a n , so erniedriget sich die Sterb
lichkeit auf 15.510 und das Mortalitäts-Verhältniss berechnet 
sich sonach mit 1 : 30'3, eine Zahl, welche der W irklichkeit 
nicht sehr ferne stehen wird.

Diese Verhältnisszahl nun steht mit jener für andere 
europäische Hauptstädte geltenden in naher Uebereinstim- 
mung *) und zeigt keine so bedeutenden Differenzen, wie 
sie neuerlich Dr. F. v. B ä r e n s p r u n g  in H alle2) und 
Dr. J. G r ä t z  e r  in Breslau 3) darstellen. Der Erstere 
gibt das M ortalitäts-Verhältniss von W ien mit 1 : 22 an, 
der Andere berechnet dasselbe mit 1 : 24 und erklärt W ien 
für die ungesundeste Stadt in E uropa, während das Mor
talitäts-V erhältniss von London (mit 1 : 40) und Berlin 
(mit 1 : 38) im günstigsten Lichte erscheint. Dass dasselbe 
für diese beiden Städte sich so günstig berechnet, hat 
seinen Grund darin , dass in London der eine F ac to r, die 
Sterblichkeitszahl, in Folge der mangelhaften Todtenlisten 
zu niedrig ausgewiesen w ird , während in Berlin nächst 
localen Verhältnissen der andere Factor, die Grösse der 
Bevölkerung, etwas zu hoch angesetzt ist.

Ein weiterer Beweis für die Uebereinstimmung des 
Mortalitäts-Verhältnisses von W ien mit jenem von Berlin 
und Hamburg ergibt sieh, wenn man die Altersverhältnisse 
der Gestorbenen in Berücksichtigung zieht, wobei aller
dings die verschiedene Zusammensetzung der Bevölkerung 
hinsichtlich der Altersclassen entscheidet, welche jedocli 
hei den beiden Städten weniger vom Belange sein dürfte. 
Von den Gestorbenen, über e in  Jahr a lt, entfallen in 
Procenten:

Auf die Altersclasse In
WIEN B ER LIN HAMBURG

1 — 20 Jahre . . . . 25.0 33.0 26.7
20 — 40 „ . . . . 29.6 24.2 22.3
40 — 60 „ . . . . 22.5 22.5 23.3
über 60 „ . . . . 22.9 20.3 27.7

Hieraus ersieht man,  welche geringen Differenzen 
sich in den Altersverhältnissen der in W ie n , Berlin und 
Hamburg Gestorbenen kundgehen, und dass somit die Zu
sammensetzung der Bevölkerung in diesen Städten keine 
so bedeutenden Verschiedenheiten darbieten dürfte.

Ein Uebelstand jedoch, welcher auf W ien lastet, lässt 
sich hier um so weniger verschweigen, als es in unserer Macht 
liegt, wenigstens eine Milderung desselben herbeizufiihren. 
Es ist diess die Sterblichkeit der Kinder unter Einem Jahre. In 
der Regel gilt die Thatsache, dass einFünftheil (20 °/0) der Le- 
bendgebornen im ersten Lebensjahre stirbt, was in dieser Be
ziehung auchBerlin (21*6 % ) und Hamburg (19 '6  °/0) zeigt,

') Nach den neuesten D aten berechnet sich das M ortalitäts-Ver
hältniss: für Florenz m it 28-1, für München m it 28 '5 , fürDresden 
m it 29, fü r Ham burg m it 29-2 , für Paris m it 30, fü r St. Peters
burg  m it 30-8 Procent.

2) Mortalitäts-Verhältnisse von Halle, 1854.
3) Beiträge zur Bevölkerungs - S tatistik der S tadt Breslau, 

1854.
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während für W ien sieh die Yerhältnisszahl mit 29 '6  %  
berechnet. 

Mit der Entstehung und weiteren Fortbildung der Krip
pen- und Kinderbewahr-Anstalten ist jedoch eine Besserung 
dieses ungünstigen Verhältnisses zu erwarten. *)

*) Um ein richtiges M ortalitätsverhältniss von W ien im Ver
gleiche m it anderen grossen Städten ausm itteln zu können, muss 
auf die Verschiedenheit der E inrichtung bei E rhebung derTodten- 
listen  vorzugsweise Bedacht genommen werden. Nach der dies- 
fälligen E inrichtung in  W ien erstrecken sich dieBezirke der W ie
ner Todtenbeschauer und des m agistratischen Todtenbeschreiber-

amtes auf mehrere stark bevölkerte Ortschaften ausser den Linien 
W iens, ohne dass auf die Volkszahl der Ersteren bei der Mor- 
talitätsbestim m ung gehörige Rücksicht genommen w ird. — In 
W ien liefert überdies die F i n d e l a n s t a l t  durch die grosse Zahl 
der im  ersten Lebensjahre verstorbenen F indlinge; — die in den 
ausw ärtigen V ersorgungsanstalten zu M a u e r b a c h ,  St. A n d r ä  
und  Y b b s  verstorbenen Pfründner und G eisteskranken; — 
ferner alle zur Sommerszeit auf dem Lande wohnhaften Stadtbe
w ohner in schweren und unheilbaren K rankheiten, w enn sie 
daselbst m it Tod abgehen, einen grossen Contingent auf Rech
nung der in  W ien V erstorbenen, was offenbar die Zahl der 
Letztern verm ehren muss, und was bei der A usm ittlung des 
Sterblichkeitsverhältnisses zu Paris, London etc., wo von obigen 
abweichende E inrichtungen bestehen, n icht berücksichtigt w ird, 
und somit ein, ganz von W ien abweichendes R esultat heraus- 
stellen muss. (Der Hauptredacteur).

III. Facultäts-Angelegenlielten.
Das vom Doctoren-Collegium jährlich  herauszugebende 

Verzeichniss des zur Praxis in  W ien berechtigten und in  W ien 
domicilirenden Sanitätspersonals w ird  in  der nächsten Woche 
erscheinen.

E ingelangt sind: Vom h. Min. des Innern 2 Exem plare 
des ärztl. Berichtes über das k. k. allgemeine Krankenhaus 
zu W ien im  Solar-Jahre 1853; ferner 5 Exem plare der neuen 
Pharmacopöe und der Arzneitaxe zum A m tsgebrauche; von Dr. 
F l e c h n e r  im Namen der Centraldirectiondes Krippenvereines 
der K rippenkalender pro 1855; von Dr. Philipp P a c i n i  seine 
Broschüre über die Cholera, betite lt: Osservazioni microscopiche 
e deduzioni patologiche sul cholera asiatico. Firenze. 1854, endlich 
Deutsche Zeitschrift für die Staatsarzneikunde m it vorzüglichster 
B erücksichtigung der Strafrechtspflege in  Deutschland und 
Oesterreich. Herausgegeben von Dr. P. J. S c h n e i d e r ,  und J. II. 
S c h ü r m a y e r ,  grossli. bad. M edicinalräthen, und J. J. K n o l z ,  
k. k. n. ö. Regierungsrathe. Neue Folge, vierter Band, zweites 
Heft.

Die Constituirung des aus 24 M itgliedern bestehenden Ge- 
scliäftsrathes für das laufende D ecanatsjahr fand am 28.Dec. 1854 
Statt, wobei Dr. R e i m a n n  Ev. zum Obmanne, Dr. K l u k y  zum

O bmannsstellvertreter, Dr. F l e c h n e r  zum Secretär und Dr. 
E n d l i c h e r  zum Secretärsstellvertreter gew ählt wurden.

Philos. Dr. Johann H o f f e r ,  k. k. Professor und Vorsteher 
des k. k. physikalisch-astronomischen Hofcabinets, überreichte 
am 16. Dec. v. J. schriftlich seine Ansichten über das Wesen und 
die Behandlung der Cholera. Das E laborat w urde nach dem in 
der Sitzung vom 7. Nov. gefassten Beschlüsse dem leitenden Aus
schüsse fü r wissenschaftliche Thätigkeit zur Begutachtung zuge- 
theilt.

Vor wenigen Tagen übergab Prodecan Dr. S c h n e l l e r  den 
von ihm  verfassten systematisch geordneten Realkatalog der Bib
liothek des Collegiums (Bibliotheca Türkheimiana). E r enthält 
die bis Ende 1853 im Besitze der Körperschaft befindlichen medi
cinischen W erke, und um fasst m ehr als 4500Nummern, dienach 
178 verschiedenen Special-Fächern geordnet sind.

Aufualiinc neuer Mitglieder.
Am 30. Jänner 1855 w urden die Herren Doctoren Linhart 

Wenzel aus Gross-Selowitz in Mähren ; Bach Nathan aus Alt-Ofen 
in  Ungarn, \m ä Sacks Adolf aps Lemberg in Galizien in  die medi- 
cinische Facultä t aufgenommen.

IV. Analekten.
a) Aus dem Gebiete der Pharmacologie.

Extr. Lign. Campcch. zu 1 —2  Drachm. in 6 Unc. aqu. saccharat. 
leistete H errn Dr. N e g a, P rim ararzt im Hospitale zu A llerhei
ligen in  Breslau, bei chronischen Durchfällen, besonders bei sol
chen, die von A lterationen des Darmes herrührten , die vortreff
lichsten Dienste, selbst dann, wo alle ändern A dstringentien, 
auch äasArgent. nitric., früher fruchtlos angew andt wurden. Den
selben günstigen Erfolg hatte  es bei Dysenterien, wenn früher 
die Gedärme von den festen Fäcalmassen durch A bführm ittel 
befreit worden w aren. (Dr. C o h n ’s Bericht über die in den Jah
ren  1852 und  1853 im  Spitale zu A llerheiligen in  Breslau ver
pflegten Kranken. Breslau 1854.)

Warren's blutstillender Balsam. Ein Mittel, das in  Nordam erika 
grossen R uf hat, besteht aus: Acid. sulfur. dr.v, 01. terebinth., Spirit, 
rin. rectif. ää. dr.jj. Die B ereitungfindetauf folgende W eiseS tatt: 
Zuerst w ird  die Säure in  eine Porzellanschale gegossen, dann das 
Terpentinöl, und zuletzt der W eingeist rm ter fortw ährendem  Um
rühren  zugesetzt, bis sich keine Dämpfe m ehr entwickeln. Die 
Masse w ird  in  gut verschlossenem Gefässe aufbewahrt. Man w endet 
ihn  bei Lungen-, Magen-, Nasen- und G ebärm utterblutungen als

adstringirendes, die Blutbewegung langsam er machendes Mit
te l stündlich zu 40 Tropfen in einer m it Zucker versiisstenTasse 
Wassers an. 3—4 Dosen sollen zur H intanhaltung der B lutung 
genügen. (Presse med. 42. 1854.)

Das S ch w efe lsäu re  Bevberin w ird von C I a r e n c e  M a t t h e w s  
gegen schnell erschöpfende Diarrhöen, nam entlich gegen Cholera- 
Diarrhöen, als einMittel von „zaubergleicher“ W irkung empfohlen. 
E r verordnet es auf folgende A rt: Rp. Berber, sidph., Acid. sulph., 
Aeth. rectific. ää. gr. xjj, Aqu. Cinnamom. §  vj. Stündlich 1 Unze zu 
nehmen. (Lancet Sept. 1854.)

(Referent hatte  bereits einmal Gelegenheit, die W irkung die
ses Mittels bei einer hartnäckigen Diarrhöe, die keinem  Mittel 
weichen w ollte, zu erproben.)

Ligilalis-Eiureibuiigen bei Bydrocele wurden neuerdings von 
L a f o u r g u e  versucht, und die Beobachtungen B e l l u c c i s  über 
deren heilsame W irkung bestätigt. E r verordnete bei einem 
60jährigen, an umfangreicher Hydroeele leidenden Manne eine 
Salbe aus Pulv. herb, digital, grmm. vj, Azeung. porc. grmm. xxx , 
liessihn dabei ein Suspensorium tragen und seinen gewöhnlichen 
Beschäftigungen nachgehen. Nach sechs Wochen und zweimali
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ger W iederholung der Salbe tra t vollständige Heilung ein. 
( L ‘ Union. 117. 1851).

Secale cornutuin gegen Hämoptoe. M o u g i n  führt zwei Fälle 
von Bluthusten an, einen bei Lungenapoplexie, den ändern bei 
L ungentuberkulose, wobei die Darreichung von Secale. cornutum 
in der Gabe von 7 —28 Gran in  der Zeit von wenigen Tagen die 
B lutung zum Schweigen brachte; eine E rfahrung, d i e L e g r o u x  
schon 1836 gemacht. (Gaz. des Hopit. 114. 1854.)

Das persische Inseclenpulrer, ein Mittel gegen Krätze und Würmer. 
Nach den Beobachtungen des Professors Dr. S c h i p u l i n s k y  
bew ährte sich das bekannte persische Insectenpulver (die fein 
geriebenen Blütenköpfchen des im  Kaukasus wachsenden Py- 
rethrum carneum M. B .) auch als der Krätzm ilbe gefährlich, und 
zw ar in  der Form  von W aschungen und Umschlägen von einer 
Unze m it einem Pfund W asser infundirt. Oder es w urden die 
von Krätze ergriffenen Stellen m it dem Pulver bestreut und dann 
m it nassen Compressen um w ickelt; m itunter w urde die Salben
form gewählt. — Gegen den lästigen Oxyuris vermicularis wurden 
gleichfalls wiederholte K lystiere aus einem Aufguss von 1 dr. 
au f 6 Unzen W asser m it gutem  Erfolge angewendet.

Da es sich auch gegen den pediculus pubis bew ährt, so 
scheint es überhaupt gegen alle kleineren parasitischen Thiere 
des menschlichen Organismus feindlich zu wirken.

Abgesehen davon, dass w ir bereits andere sichere Mittel 
gegen obige Leiden besitzen, ist überdiess zu besorgen, dass die
ses Pulver sich bei uns m inder w irksam  zeigen dü rfte , da es im 
Handel häufig verfälscht wird. [Med. Ztg. Russl. 45. 1854.)

Collodium saturninum, das durch allmälige Vermischung des 
Collodium m it einer w arm en, concentrirten w eingeistigen Lö
sung von neu tra lem , essigsaurem Bleioxyd bereitet w ird , wurde 
von H a n n o n  empfohlen, da es nebst den bekannten, heilsamen 
Eigenschaften des Collodium auch die adstringirenden W irkun
gen des Bleies besitzt. ( Presse med. 1853, Nr. 50).

b) Aus dem Gebiete der practischen Medicin.
Cborea hu Greisenalfer. R o g e r  erzählt einen Fall von Chorea 

bei einer 83 Jahre alten Frau, bei der nam entlich die rechte Seite 
von Zuckungen befallen w ar; die Gesichtsmuskeln w aren nur 
wenig davon ergriffen, die Sprache nur etwas behindert, fester 
W ille konnte auf Momente die Krämpfe sistiren. Die Kräfte w a
ren schwach, der Schlaf w enig; letzterer tra t ein, wenn förmliche 
Krampfanfälle vorausgegangen w a re n ; im w eiteren Verlaufa 
tra ten  neuralgische Schmerzen längs des rechten Armes hinzu. 
Der Zustand dauerte m it Verschlimmerung durch vier Wochen, 
bis er allmälig abnehmend nach vierzehn Tagen sich w ieder ver
lor. Die Therapie bestand in Zinkoxyd und Pulvis Belladonnae; 
äusserlichin E inreibungen von verdünntem Chloroform und  Kne
ten der Extrem itäten.

R o g e r  bem erkt hierbei, dass, da die Chorea gewöhnlich 
zwischen dem sechsten und  sechzehnten Jahre beobachtet w ird, 
obiger Fall zu den Ausnahmen gehöre, da ihm  nur sieben Fälle 
in der L iteratur bekannt seien, wo Chorea nach dem sechzigsten 
Jahre eintrat, dennoch sei auch hier die Prognose günstig zu stellen.

Es ist aber wohl sehr wahrscheinlich, dass in  unserem Falle 
der Chorea ein kleiner apoplektischer Herd im  Gehirn zu Grunde 
lag, und nur zu wünschen, dass w ir über das spätere Schicksal 
dieser Patientin etwas erfahren, da die Erfahrung in ähnlichen 
Fällen lehrt, dass über kurz oder lang ein neuer reichlicher B lut
erguss ins Gehirn m it hochgradigen Lähmungserscheinungen 
sich einstellt und tödtlich endet. (.L'Union med. 113. 1854.)

lieber Pneumonie. K e n n e d y  zieht aus einer Anzahl beobach

teter Fälle von Lungenentzündung mehrere Schlüsse, die im  W e
sentlichen bereits bekannte Thatsachen bestätigen. So nam entlich 
dass oft die früher angenommenen Erscheinungen der Pneumonie 
vorhanden sind, bevor letztere durch Auscultation und Percussion 
nachgewiesen werden kann, dass der Schmerz nicht im mer den 
Sitz der E ntzündung bezeichnet, dass Hämoptyse hiebei auftre- 
ten kann, ohne dass Tuberkel vorhanden sind, dass die Gehirn- 
erscheinungen nicht selten durch A rachnitis bedingt sind, und 
endlich dass deutliche Krisen durch Sehweiss und Urin öfter 
beobachtet werden.

B lutentziehungen und der übrige antiphlogistische A pparat 
haben sichbesondersbeiBeginn der K rankheit als heilsam bewährt.

H ier is t nu r zu bemerken, dass die Hirnsymptom e m eist von 
der veränderten Blutbeschaffenheit und der theilweisen Hemmung 
des Kreislaufs herrühren, und  dass auch örtliche Krisen, nämlich 
durch den A uswurf w ahrgenom m en werden. ( Dublin Journal. 
Mai 1854.)

K . Vierordt’s Puisiuaschine. (Kymographion, W ellenzeichner.) Es 
is t diess ein höchst sinnreich erdachter A pparat zur bildlichen 
D arstellung des Pulses an der unversehrten A rterie, der wohl 
ursprünglich bei der Naturforscherversam m lung in  Tübingen 1853 
vorgezeigt, seitdem aber wesentlich verbessert wurde. Die Vor
richtung besteht aus einem ungleich-schenkeligen doppelarmi- 
gen Hebel, dessen kürzerer Hebelarm m ittelst eines E n d p lä tt
chens auf die pulsirende A rterie aufgesetzt w ird. Der längere 
A rm  endigt in  eine 1 Linie lange Borste, welche an ein m it 
Kohle geschwärztes Papier streift, das auf einer Tromm el ge
spannt, m ittelst eines Uhrwerkes m it gleichförmiger Geschwin
digkeit in  Bewegung gesetzt w ird. Indem nun der kürzere auf 
der A rterie aufliegende Arm n u r ganz w enig steigt und fällt, 
schlägt der längere A rm  in entgegengesetzter R ichtung bedeu
tend aus, und zeichnet m ittelst der Borste auf dem gekohlten 
Papiere ein getreues A bbild des Pulses, wodurch die Unterschiede 
der einzelnen Pulssehläge und der m annigfaltigen Pulsarten er
sichtlich gemacht werden.

Die Application dieses Pulsmessers bei den verschiedenen 
K rankheiten w ird  uns erst in  Zukunft manche je tz t nicht be
achtete Eigenthüm lichkeiten des Pulses kennen lehren, die zur 
Feststellung der Diagnose und  auch in  prognostischer Beziehung 
als Hilfsmittel dienen werden.

Der früher schon bekannte P o i s e u i l l e ’sche Hämadynamo- 
m eter unterscheidet sich vom V i e r o r d t ’schen Pulsmesser da
durch, dass bei jenem die A rterie verletzt w erden musste, was 
bei diesem nicht der F all ist. (Archiv f. physiol. Heilk. XIII
2. 1854.)

E ine eigenthümliche Form  von Lienterie w urde von Dr. 
H a u n e r  zur heissen Sommerszeit an 2—6jährigen Kindern be
obachtet. Bei fieberlosem Zustande und  ungestörtem  A ppetit 
geht eine gewisse Missstimmung durch m ehrere Tage voraus, 
und leichtes M agendrücken, seltenere lehm artige Stuhlentlee
rungen sind die ersten K rankheitsanzeichen, denen dann unter 
Kollern stets gleich nach dem Nahrungsgenusse m ehr flüssige 
Stühle fo lgen , in  denen Speisereste deutlich zu erkennen sind. 
E rst später treten die ändern Krankheitserscheinungen hinzu 
der A ppetit m indert, der D urst m ehrt sich; es stellen sich leichte 
Fieberbewegungen ein und die K inder verfallen schnell, beson
ders wenn der Zustand durch einige Tage unbeachtet bleibt. 
Der Unterleib w ird  m eist etwas tym panitisch, aber selbst bei 
tieferem Drucke nicht schmerzhaft. H a u n e r  sucht den G rund 
dieses Leidens in einer aufgehobenen N erveneinwirkung auf den
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Pylorus. Sechs derartige, von ihm  beobachtete Fälle endeten m it 
Genesung un ter dem länger fortgesetzten Gebrauche von Tinct. 
Rhei aquosa oder einem Infus. Ipecacuanhae et Rhei, welchen Mitteln 
jedoch ein Emeticum aus Ipecacuanha un d  Oxymel squül. voraus
geschickt wurde. (Deutsche Klinik 1854, Nr. 30.)

c) Aus dem Gebiete der practisclien Chirurgie.

E in seltener E all einer L u x a t i  o n  d e s  E l l b o g e n g e l e n 
k e s  m it F ractur des Vorderarmes w urde auf der K lin ikvon 
G u  e r  s a n  t beobachtet. E in 15j ähriger Knabe, der von einem Baum 
etw a stockhoch herabgefallen w ar, w urde den 29. Jun i 1854 in das 
K inderhospital gebracht. Der rechte, Vorderarm w ar in  Beugung, 
die Ulnargegend beträchtlich geschwollen. DieVorderarmknochen 
w aren an der Verbindungsstelle des untern  D rittels m it den zwei 
obern gebrochen. D er V orderarm  erschien sehr verkürzt, der 
Querdurchmesser des Ulnargelenkes vergrössert; nach aussen 
und  über den äussern Condylus erhob sich der Kopf des Radius 
un ter der H aut und  liess sich etwas bew egen; nach innen fühlte 
m an an der Stelle des innern  Condylus den vorstehenden Rand 
der Gelenkfläche der U lna; das Olecranon lag in  der h in tern  
Fläche des inneren Condylus, der Condylus selbst ruhte m itten auf 
derC avitas sigmoidea. Ausser der F ractur der Vorderarm knochen 
w ar also eine doppelte Luxation der Vorderarm knochen nach ver
schiedener R ichtung vorhanden; der Radius hat sieh nach aussen, 
die Ulna nach innen verrenkt, so dass der Gelenkfortsatz des 
Humerus zwischen beiden Vorderarm knochen eingekeilt lag. 
Es m usste bei dieser Luxation das A nnularband und die Chorda 
gesprengt, das Zwischenknochenband w eit eingerissen sein. — 
Die E inrichtung der Luxation gelang nach Chloroformirung des 
K ranken ziemlich leicht durch A bw ärtsdrücken des Radius
kopfes und des Olecranon. Nachdem die Form  des Ellbogenge
lenkes w ieder hergestellt w ar, wurde ein Fracturverband an
gelegt, der A rm  im  Bette erhöht gelagert und kalte  Irrigationen 
in  A nw endung gebracht. Nach 7 Tagen konnten die kalten  I r r i
gationen schon ausgesetzt werden, die Geschwulst im Gelenke 
w ar eine massige. (L ' Union 93. 1854).

(Unseres Wissens ist einer solchen Luxation früher noch nir- 
gendE rw ähnung geschehen, auch ist die A rt, wie sie entstanden, 
schwer zn begreifen, um  so w eniger, als die Beschreibung dieses 
K rankheitsfalles sehr m angelhaft ist. Der Knabe gibt an, er habe 
sich im  Fallen auf die Rückfläche der Hand gestützt. Es lässt 
sich auch verm uthen, dass die F ractur vor der Luxation entstan
den sei, und  dann die Last des Körpers den Humerus zwischen 
die Vorderarm knochen hineingetrieben und so das A useinander
weichen derselben bedingt habe.)

d) Aus dem Gebiete der Augenheilkunde.

Kur radicalen Heilung der Trichiasis ohne chirurgische Operation 
w ird  von Dr. H e g e s i p p e  D n v a l  folgendes Verfahren angege
ben: Das leidende Lid w ird  so viel als möglich vom Augapfel 
entfernt, und  der freie R and des Lides in  seiner ganzen Länge, 
w enn er durchgehends m it fehlerhaften Cilien besetzt ist, sonst 
n n r die Stellen, an denen die Cilien aus ih rer R ichtung gekom
men sind, m i t g e s c h w e f e l t e m S c h w e f e l c a l c i  um  bestrichen. 
Das Schwefelcalcium bleibt 4—6 Minuten liegen, w ird  dann 
m itte lst eines feuchten Linnens entfernt und  die bestrichenen 
Theile m it viel W asser abgewaschen, w orauf die Haare voll
ständig zerstört sind.

Die Applieatiou des Mittels geschieht m it einem Holz
stäbchen, und  is t schmerzlos und unschädlich fü r die äussere

Haut. Eine V erbreitung desselben über die zu ätzende Stelle 
lässt sich bei einiger Vorsicht vermeiden.

Das Mittel selbst w ird  bereitet, indem man eine durch 
Schütteln von 2 Thl. frisch gelöschten, von Kohlensäure befrei
ten  Kalks und 3 Thl. W asser erhaltene dicke Kalclimilch m it 
Schwefelwasserstoff übersättigt, wobei man aber darauf zu ach
ten hat, dass sich alle Theile der Kalkmilch innig m it dem Gase 
verbinden. Es entsteht, eine grünlich - blaue, breiartige Masse, 
von üblem  Gerüche, welche vor dem Gebrauche um geriihrt 
w erden muss, da sich die festen Theile beim Stehen zu Boden 
setzen. Das P räparat soll seiner leichten Zersetzbarkeit wegen 
vor dem Gebrauche im m er frisch bereitet werden. (Ann. d’OcuL 
Avril 1854.)

(W enngleich dieses Mittel zum Ausfallenniaehen der Haare an 
anderen Stellen des Körpers als Cosmeticüm längst in  Gebrauch 
gezogen w urde, so ist uns doch diese Anwendnngsweise zu r 
H eilung der Trichiasis neu. W ir halten  sie aber etwas gewagt, 
und  können sie nicht unbedingt zn weiterenVersuchen empfehlen.)

e) Aus dem Gebiete der Sanitätspolizei.
Vorschläge zur Verbesserung von Kellerwohnungen. Die Ursachen 

der Schädlichkeit von Kellerwohnungen sind wohl jedem  Arzte 
bekannt. W ie häufig derlei W ohnungen noch in grossen, sonst, 
gu t gebauten Städten gefunden w erden , weiss auch Jeder. Be
sonders taucht aber dieK lage über die Gesundheitsgefährlichkeit 
solcher W ohnungen nach Ueberschwemmungen auf, und  zurZ eit 
herrschender Epidemien, so vorzüglich bei der Cholera, obwohl 
auch h ierin  die Cholera in  der letzten Zeit keinen Anziehungs
punk t fand. N ichtsdestoweniger ist es dringend geboten, solche 
ungesunde W ohnungen zu beseitigen. In  der Praxis jedoch setzen 
sich dem Unternehm en viele Schwierigkeiten entgegen; vor allem 
Mangel an besseren W ohnungen für die ärm ere Classe, die daher 
w ieder überfüllt werden müssten, die grossen Kosten neuer Bau
ten, und die Abneigung V ieler gegen sehr hoch gelegene W oh
nungen wegen der Unbequemlichkeiten in  der häuslichen W irtli- 
scliaft. Es lässt sich daher gründliche Abhilfe nu r von der Zeit 
erw arten, ohne clesshalb dasjenige zu vernachlässigen, was in 
kürzerer Zeit geschehen kann.

Dr. B r e s s l e r  in  Berlin machte es sich daher in  einem Auf
sätze zur Aufgabe, obgenannte Gebrechen der Kellerwohnungen 
auseinander zu setzen , und Vorschläge zu machen, w ie solche. 
Räume m inder schädlich gemacht werden können. Vorläufig 
sollten wohl wenigstens die allerschlimmsten Kellerräum e ver
lassen w erden; das Zimmer muss wenigstens ein grossesFenster 
haben, das sicfli oben bequem öffnen lässt; jede W ohnung soll 
eine nach innen sich öffnendeFeuerstätte besitzen, uud eineVor- 
riclitung, m ittelst deren die verdorbene L nft oben liinausstrei- 
chen k a n n ; das Zimmer soll wenigstens 8 Schuh hoch sein, und 
davon 3—4 Schuh über dem Niveau der. Strasse liegen ; der F lä
chenraum betrage wenigstens 144 Kubikscliuhe. Die noch auf- 
gestellieBedingung, dass der Fussboden mindestens einen Schuh 
über dem höchsten W asserstande liege, w ird wohl in der Praxis 
Schwierigkeiten haben, da in  vielen Städten, die an Flüssen lie
gen, die ih r Strom gebiet oft ändern, häufig schon der Hofraum 
der Häuser un ter dem Niveau des höchsten W asserstandes sich 
befindet, so nam entlich in den tiefer gelegenen V orstädten Wiens. 
Uebrigens liesse sich noch Manches über die A rt der Trocken
legung solcher Räume sagen, was h ier n icht berüh rt is t , w ir 
sparen es aber auf eine günstigere G elegenheit, wo von den 
sanitätspolizeilichen Bedingungen menschlicher W ohnungen aus
führlicher die Rede sein w ird. (Viertel). Zeitsch. f .  ger. Med. 11.2.)

(Fortsetzung in der Beilage I.)
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I. Beilage; ad Nr. 3.

V. Personalien, Miszellen.

Notizen.

Am 6. Februar d. J. findet eine wissenschaftliche Plenarver
sam m lung des Doctoren-Collegiums der k. k. medic. Facultät 
sta tt, in  welcher nachstehende Vorträge gehalten w erden :

1. Ueber den Croup bei K indern und seine zweckmässigste 
Heilart. Von Dr. A nton L u z s i n s k y .

2. Das Haller Jodwasser pharmacodynamiscli gewürdigt. Von 
Dr. Jos. N e t w a l d ,  Badearzte und Director der landständi
schen Badeanstalt zu Hall in  Oberösterreich.

3. Ueber die Färbung des A ugengrundes im  physiologischen 
und pathologischen Zustande. V ortrag m it Demonstration 
von Dr. Eduard J a e g e r .
Se. k. k. Apost. Majestät haben für die W iener Hoch

schule eine Lehrkanzel fü r p a t h o l o g i s c h e  C h e m i e  m it 
einem Jahresgehalte von 800 11. und einer Besoldung von 20011. 
für den Laboranten A llergnädigst zu bewilligen geruhet. Für 
diese Lehrkanzel w ird  nächstens der Concurs ausgeschrieben 
werden.

Im „Schweizerboten“ theilt Dr. Theodor Z s c l i o k k e  die 
Beobachtung mit, dass sich die Cholera im  A argau nach einem 
Landstriche ausgebreitet habe, der eine Stunde breit, sieben bis 
acht Stunden lang sei, und m it der Richtung des Cholerastriches 
im  Tessin und in Mailand Zusammenfalle. Die von Nord-Nordwest 
gegen Süd-Siidost laufende Choleralinie sei ganz dieselbe, welche 
eine frei aufgehängte Magnetnadel annim m t, die des sogenannten 
magnetischen Meridians. Dr. Z s c l i o k k e  hält die Frage der Un
tersuchung w erth, ob sich aus diesem m erkwürdigen Zusammen
fallen der V erbreitungslinie der Cholera m it dem magnetischen 
.Meridian nicht auf einen Zusammenhang der Ursachen dieser 
Seuche, und des Erdmagm etism ns schliessen lasse?

Die Zahl der vom 1. Septemb. 1852 bis Ende Decemb. 1853 
in  der österreichischen Monarchie erschienenen Druckschriften 
aus dem Fache der Heilkunde beträgt 506, w orunter 196 in  deut
scher, 305 in  italienischer und rom anischer, 3 in  ungarischer, 
zwei in  einer slavischen und zwei in  lateinischer Sprache verlasst 
sind.

Der Zahl nach nehmen die medizinischen W erke unter den 
Druckschriften rein wissenschaftlichen Inhalts den zweiten Rang 
ein, und werden n u r von den juridischen W erken , deren 630 
erschienen sind, übertroffen. Zu bemerken ist jedoch, dass in 
obige Summe auch einzelne Nummern von Zeitschriften aufge
nommen w urden, welche 160 an der Zahl, von der Hauptsumme 
abgezogen, im m ernoch 346 Bände oder Hefte übrig lassen. Die 
grosseZahl von D ruckw erken in  italienischer Sprache findet ihre 
E rklärung in den im  lombardiseh-venetianischen Königreiche 
häufig erscheinenden Sammelwerken undEncyklopädien, welche 
eine so bedeutende Anzahl vonFortsetzungsheften geben, ferner 
in den an den italienischen Universitäten noch bestehenden Inau- 
gural-Dissertationen.

A uf dem Gebiete derN aturwissenschaften überhaupt, sowie 
der Chemie und Pliarmacie sind in  demselben Zeiträume 295 
Druckschriften erschienen, wovon 171 in  deutscher, 87 in ita lien i
scher und romanischer, 14 in ungarischer, 22 in einer slavischen 
uud 1 in  lateinischer Sprache.

Personalien.

Ehrenbezeugung’. Se. k. k. Apostolische Majestät haben 
dem in Ruhestand versetzten K rakauer Protomedicns Med. Dr. 
Joseph J a k u b o w s k i ,  in  A nerkennung der eifrigen und  er- 
spriessliclien E rfüllung seines ärztlichen und dienstlichen Berufes 
den Titel eines Statthalterei-Ratlies allergnädigst taxfrei zu ver
leihen geruht.

Anstellungen. Se. k. k. apostol. Majestät haben die Doc
toren Ludwig B r u n e  t t i ,  Bezirksarztzu Montana, und Giacomo 
S a n g a l l i ,  adjungirten C hirurgen zweiter Classe im Mailänder

Spitale, zu Professoren der neuerrichteten Lehrkanzeln für patho
logische Anatomie, E rsteren  an der Universität in  Padua, Letz
teren in  Pavia, allergnädigst zu ernennen geruht.

Transferirungen. Stabs F. A. Dr. Ignaz H e r z f e l d  vom
II. Cavallerie-Armeecorps als Garnisons-Chefarzt nach Kaschau. 
— Stabs F. A. Jacob L i e b  er ,  Garnisons-Chefarzt zu Kaschau, zum
II. Cavallerie-Armeecorps. — OA. Dr. Franz B e y e r  vom 9. Inf. 

.Rgt. zum 21. Feldspitale. — OA. Dr. Ignaz S c h r a n i l  vom 59. 
zum 62. Inf. Rgt. — OWA. A nton S e i d l  vom 43. Inf. Rgt. zum
2. Drag. Rgt. — OWA. Ferdinand S c h m i d t  vom 2. Drag. Rgt. 
zum 43. Inf. Rgt. — OWA. W ilhelm  T u r n o w s k y  vom 25. Inf. 
Rgt. zum 1. Garnis. Batail. — OWA. Friedrich F r a d e t z k i v o m  
7. Ilusaren-Rgt. zum 25. Inf. Rgt.

A u s g e t r e t e n  sind: OA. Dr. Adolf G r ü s s e r  vom 33. Inf. 
Rgt. — OA. Dr. A g u z z i  von der Kriegsmarine.

Prom otionen und Approbationen. Seit dem Beginne 
des Decanat-Jalires 1854—5, d. i. seit 8. December 1854, w ur
den zn D o c t o r e n  d e r  M e d i c i  n  a n d e r  W iener U niversität 
p rom ovirt:

Am 15.Decbr.1854: Die Herren Schaffer Vincenz, aus Tersnitz 
in  M ähren; Zenker Rudolf, aus W ien; Kreutzer Anton, aus Peters
w ald in  Böhmen; von Planer Gustav, aus Oberdöbling bei W ien; 
Deisch Friedrich, aus Regensburg in B aiern; Arzt Emanuel, aus 
Uhnow in Galizien; Bernat Thomas, aus Kraliz in  Mähren.

Am 29; December: Die H erren Kohn Karl, aus St. Nicolas 
in  U ngarn; Niederhölzer Josef, aus Laatsch in  T iro l; Fliegler 
Josef, aus Berniseh in  österr. Schlesien; Lienbacher Martin, aus 
Küchel im Salzburgischen; Posteiberg Arnold, aus Ilorzitz in  Böh
m en; Blumenfeld Eduard Emanuel, aus Yeszprim in Ungarn.

Am 9. Jänner 1855: Die H erren Wichörek Johann, aus Oder
berg in  österr. Schlesien; Spernoga Thomas, aus Kaczoin in  Un
g arn ; Christ Franz, aus Zw ittau in  Mähren.

Als D o c t o r e n  d e r  C h i r u r g i e  haben die Sponsion ab
gelegt :

Am 15. December 1854: Die Herren Dr. Hojfmann Carl, Dr. 
r. Fischer Richard, Dr. Riedl F ranz; Dr. Bernat Thomas.

Am 29. Decem ber: Die Herren Dr. Gmeiner Josef; Dr. Skoda 
Carl; Dr. Schleicher Alfons.

Am 8. Jänner 1855 : Die Herren D r .Baxa Roman; Br. Schlosser 
Anton; Dr. Marcell Johann.

Als M a g i s t e r  d e r  C h i r u r g i e  w urden approbirt:
Am 10. December 1854: H err Zalewsky Anton, und  am 20. De

cember 1854: H err Einberger Johann.
Als M a g i s t e r  d e r  G e b u r t s h i l f e  w urden approbirt:
Am 20. December 1854: Die Herren Dr. Mossor Adalbert, Dr. 

Klop Jidius und  Dr. Berger Moriz.
Am 16. Jänner 1855: Die Herren Dr. Mandl Ferdinand und 

Dr. Killides Ignaz.
Als P a t r o n  d e r  C h i r u r g i e  w urde der Zögling der frü 

heren Josefs-Akademie: H err Richter Alois approbirt.
Als M a g i s t e r  d e r  P l i a r m a c i e  w urden ap p rob irt:
Die Herren Hentschel Josef Karl, aus St. Carolina in  Sieben

bürgen, und Ileintzl Adolf, aus Eger in  Böhmen.
Als H e b a m m e n  w urden approbirt:
Am 2. Jänner 1855: Die Frauen Speishuber Wilhelmine, Morro 

Theresia, Ilassmann Barbara, Zikanek Elisabeth, Kernpüller Vero
nika, Ulhnann Therese, Bader Kunigunde, Wagenleitner Maximiliana, 
Wirsching Marie, Burstmüller Theresia, Zöbl Josefa, Gessl Maria, 
Geyer Katharina und  Reiss Susanna.

Am 16. Jänner 1855: Die Frauen Bemhauer Johanna, Pichler 
Josefa, Friedreich Anna, Kramer Anna, Kummer Franziska, Gründer 
Adelaide und  Etmayer Anna.

4
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Erledigte Stellen.
Zu H-Dorog im  Nord-Biharer Com itate, in  der Nähe von 

Debreczin, w ird  eine A potheke errichtet, und  haben sich die Be
w erber diesfalls bis 20. Februar d. J. an die Nord-Biharer k. k. 
Comitatsbehörde in  Debreczin zu wenden.

Das Lehram t der Geburtshilfe an der k. k. U niversität zu 
Pest, w om it ein Gehalt vonl300fl. und das Recht der V orrückung 
in  die höheren Gehaltstufen von 1600 und 190011. verbunden ist. 
Gesuche in  deutscher Sprache his 15. Februar d. J. an die k. k. 
S tatthalterei-A btheilung zu Ofen zu stilisiren, und bei dem aka
demischen Senate der k. k. U niversität zu Pest einzubringen.

Besprechung neuer medicinischer Bücher.
Handbuch der chirurgischen Instrumenten- und Verbandlehre, von Dr.

C. J. C e s s n e r ,  Privatdocenten an der k. k. U niversität zu 
W ien. II. Auflage m it 405 in  den Text eingedruckten Holz
schnitten. W ien 1855. V erlag von L. W. Se i d e l .  Besprochen 
von Dr. W e i n b e r g e r .

Das Erscheinen eines W erkes in  dem kurzen Zeiträume von 
drei Jahren in  zw eiter A uflage dürfte allein schon eine h in re i
chende Em pfehlung fü r ein Buch sein, das sich schon bei seinem 
ersten  D ebüt so zweckentsprechend und  nutzbringend bew ährt 
ha tte , dass es m it allgem einer Befriedigung aufgenommen wurde. 
W ir haben daher über den W erth  des Buches, sowie über die 
N othw endigkeit seines Erscheinens keine w eitere Bemerkung zu 
machen, um so m ehr, als uns kein ähnliches Handbuch über chi
rurgische Instrum enten- und Vex’bandlehre bekannt is t, das so 
den Bedürfnissen der Studierenden entspräche, als eben dieses. 
N ichtsdestoweniger eignet sich aber auch dasselbe fü r praktische 
Chirurgen, da n icht leicht die in  der chirurgischen Praxis noth- 
wendigen Instrum ente und Bandagen vergeblich in  diesem Buche 
gesucht w erden dürften. Sehr anerkennensw erth ist die K larheit 
und  der fassliche V ortrag , deren sich der Verfasser in  diesem 
W erke beflissen hat, sowie die guten Abbildungen, die, wenn 
sie auch an Eleganz der A usführung manchen ausländischen Holz
schnitten zurückstehen, doch durch ihre richtige D arstellung das 
V erständniss derselben sehr erleichtern. W ir haben n n r noch zu 
erw ähnen, dass diese zweite Auflage nam hafte Verbesserungen 
un d  eine V erm ehrung des Textes sowie der A bbildungen enthält, 
indem  das Buch um  162 Seiten und 71 Abbildungen m ehr zählt, 
als die frühere A uflage; auch ist es um  den ganzen A bschn itt: 
„V orrichtungen zum künstlichen Ersätze grösserer Sübstanz- 
verlnste an den E xtrem itäten ,“ w ie auchm it einem Specialregister,

das die Aufsuchung der einzelnen Instrum ente und Verband
apparate erleichtert, bereichert worden. Druck und A usstattung 
des W erkes sind sehr lobensw erth, und machen der tliätigen 
V erlagshandlung Ehre. Der Preis is t für ein W erk von 36 Druck
bogen Grossoctav und 405 Holzschnitten zu 5 fl. C. M. sehr massig.

Oesierreichischer Mcdizinal-Kalendcr. X. Jahrgang 1855. Herausge
geben von Jos. N a d e r ,  Dr. der Med. und Chir. etc. W ien.
Verlag von T e n d i e r  & Comp.

D er N a d e r ’sche Medizinal - K alender hat sich durch sein 
lOjähriges Bestehen bereits gleichsam das B ürgerrecht in  der 
ärztlichen W elt des Kaiserstaates erw orben, und  w ird  daher 
kaum  m ehr einer Empfehlung bedürfen, da über seine practische 
V erw endbarkeit wohl kein Zweifel m ehr bestehen kann. Der 
heurige Jahrgang  zeichnet sich überdies durch reichen Inhalt 
und  elegante A usstattung aus. E r d ient daher den Sanitäts- 
Individuen sowohl zur Aufzeichnung ih re r A genda, als auch als 
gutes A uskunftskom ptoir des Sanitätsfaches. E r enthält nebst 
190 durchschossenen Seiten für Agenda, vollständigeVerzeichnisse 
des hiesigen Sanitätspersonales, der Unterrichts-, Heil- undH um a- 
n itätsanstalten, gute Uebersicliten der in der neuesten Pliarm a- 
copöe vorkommenden einfachen und  zusammengesetzten H eil
kö rper, der Vorschriften für Spitalärzte und  solcher Aerzte, 
welche auf ärarische Kosten ordiniren, eine Uebersicht der vor
züglichsten G egengifte, die Taxen fü r A erzte und  W undärzte, 
und  noch verschiedene andere, dem Sanitätspersonale zu wissen 
nothw endige Gegenstände, w odurch sich dieser Kalender allein 
schon als unentbehrlicher Begleiter der Aerzte, W undärzte und 
A potheker gemeinnützlicli macht.

Sanitäts-Verordnungen
vom Jahre 1855.

I.

Das Erscheinen der neuen österreichischen Citil-Pharmacopöe 
wird bekannt gemacht.

E rla s s  des k . k . M in isterium s des In n e rn  vom  27. O ctober 1854 Z. 25,457. — 
In tim a t m it V ero rd n u n g  der k . k . n . ö. S ta tth a lte re i vom  13. N ovem ber 1854, 
Z . 44,087. A n das D octoren-C ollegium  der k . k . m ed ic in iscben  F a c u lta t in  W ien .

Laut des h. Erlasses des k. k. M inisteriums des Innern  vom 
27. Octob. 1. J. Z. 25,457 hat die in dem Reichsgesetzblatte m it 
dem h. Erlasse vom 20. Octob. 1. J. Z. 25,069 veröffentlichte neue 
Pharm acopöe als die künftighin gesetzlich vorgeschriebene zu 
gelten.

Bezüglich dieser un ter dem T ite l: „ P h a r m acop  o ea 
a u s tr ia c a “. Editio quinta. Viennae. C. R. Aulae et Imperii Typogra- 
phia 1855 erschienenen Pharmacopoea w ird  verordnet:

1. Vom 1. Jänner 1855 an, ist nach dieser neuen Pharmaco
pöe in  allen Apotheken Niederösterreichs zu dispensiren.

2. Sämmtliche A potheker haben daher sogleich die hiezu 
erforderlichen V orbereitungen zu treffen, und  sich ein Exem plar 
der neuen Pharmacopöe anzuschaffen.

3. Alle Sanitätsbeamten, practischen Aerzte, W und- und  Ge
burtsärzte, Thierärzte und A potheker haben sich m it dem 
Inhalte der neuen Pharm acopöe genau bekannt zu machen.

Bis zum Erscheinen eines eigenen Verzeichnisses über die 
obligaten Medicamente (Medicamina obligata) werden die Apothe
ker Niederösterreichs verbunden, alle jene Arzneistoffe, die in  der 
Pharmacopöe vom Jahre 1836 enthalten sind, jedoch, w iees sich 
von selbst versteht, nach den Vorschriften des neuen A potheker
buches bezogen, zubereitet, und  aufbew ahrt zu führen, wobei es 
denselben noch insbesondere zur Pflicht gemacht w ird, alle in
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der Pharmacopöe vom Jahre 1855 angeführten, in der Regel zum 
häuslichen Gebrauche bestim mten, aber auch von den Aerzten 
verwendeten A rtikel bereit zu halten, dam it selbe w ährend der 
N acht oder zu einer ändern Zeit, wo sie hei ihren  gewöhnlichen 
Versclileissern n ich t zu haben sind, jeden Augenblick aus der 
Apotheke beigeschafft werden können.

Das Doctoren-Collegium der medicinischen Facultät h a t h ier
nach seine Mitglieder zu verständigen. Zugleich w ird  dasselbe 
aufgefordert, bis 15. k. Mts. einen-Antrag dahin zu erstatten, wel
che von den in  der neuen Pharmacopöe enthaltenen Arzneistoffe 
nach dem §. 1 der „Regulae et notationes generales derselben unter 
die Medicamina obligata aufzunehmen w ären *).

II.
Bestimmung einer neuen Arzneien-Taxordnung.

E rlass des k . k . M inisterium s des In n e rn  vom  7. J ä n n e r  1855 Z. 28113. — In tim a t 
m it V erordnung  der k . k. n. ö. S ta tth a lte re i vom  18. J ä n n e r  1855 Z. 1579. A n das 

D octoren-C olleg ium  der k . k . m ed ic in ischen  F acu ltä t zu  W ien.

L aut hohen Erlasses des k. k. M inisteriums des Innern  vom
7. Jänner 1855 Z. 28,113 ist die A rzneitaxe zu der neuen österr. 
Pharmacopöe, d eren E inführung dem Doctoren-Collegium m it 
dem h. Erlasse v. 13. Novbr. 1854 Z. 44,087 kund gemacht wurde, 
bereits erschienen und h a t vom 1. Februar 1855 angefangen a ll
gemeine gesetzliche G iltigkeit.

Zur Beschleunigung des Vertriebes, sowie zur E rleichterung 
des Bezuges sowohl der neuen Pharmacopöe, als auch der neuen 
Arzneitaxe, w urde bereits die k. k. Hof- und Staatsdruekerei 
beauftragt, die geeigneten V orkehrungen zu treffen, dam it die 
erforderliche Anzahl von Exem plaren beider Operate in  der 
H auptstadt und in  den grösseren Städten Niederösterreichs im  
Buchhandel vorräth ig  gefunden werde.

Das Doctoren-Collegium w ird  zugleich angewiesen, darüber 
zu wachen, dass die Bestimmungen, die bezüglich dieser neuen 
Arzneitaxe m it dem h. Erlasse des k. k. Ministeriums des Innern 
vom 22. December 1854 Z. 29,470 getroffen und in  dem Reichsge
setzblatte kundgem acht wurden, die übrigens auch der neuen 
Arzneitaxe selbst vorgedruckt worden sind, genau befolgt w er
den. Insbesondere w ird  auf die Vollziehung der Anordnungen 
des §. 15 feste Hand zu halten sein. Zu diesem Behufe werden 
die die Hausapotheken und  N othapparateder A erzte und W und
ärzte visitirenden Aerzte aufgefordert, dass sie die in  dem §. 15 
gedachten Fassungebüchel einsehen, die Richtigkeit der darin 
enthaltenen Angaben prüfen, und  die so gepflogene E insicht 
durch ihre Unterschrift bestätigen.

Ferner w ird  über die genaue Befolgung der im  §. 16 bezo
genen V orschriften, so wie darüber zu wachen sein, dass keine 
der in  dem §. 17 aufgeführten U ebertretnngen stattfinde. Das 
Doctoren-Collegium h a t hiernach seine M itglieder zu verständi
gen. Schlüsslieh w ird  das Doctoren-Collegium noch aufgefordert,

*9 lie b e r  d iesen h . M in iste rial-E rlass w urde  das h . M inisterium  des In n e rn  
von Seite des W ien e r m ed ic in ischen  lioctoren-C olleg ium s eh re rb ie tig s t da rau f 
aufm erksam  gem acht, dass die E in fü h ru n g  der neuen  P harm acopöe m i t l .  J ä n n e r  
1855, w ie es vorgeschrieben  w u rd e , bezüglich  der n e u e n  w e i n g e i s t i g e n  
E x t r a c t e  au f S chw ierigkeiten  stossen  w ird , w e il derlei E x trac te  in  den  A pothe
k en  derm alen n ich t vorhanden  sind , u n d  auch  vor S eptem ber 1855 n ic h t w erden  
vorhanden  sein können , indem  die V egetab ilien , w elche  zu ih re r  B ere itung  e rfo r
derlich  sind, e rs t im  n äc h st folgenden F rü h lin g e  u n d  Som m er w erden  eingesam 
m e lt w erden  können. U m  dah e r je d e  N ach theil b ringende O rd ination  von gei
stigen  E x trac te n  h in tanhalten  zu können , dürfte  diessfalls eine besondere W e i
sung fü r  A erzte  u nd  A potheker zu gew ärtigen  sein.

m it A blauf dieses Jahres einen um ständlichen Bericht über die 
W ahrnehm ungen, welche sich bis dahin rücksichtlich der neuen 
Pharmacopöe, sowie der neuen A rzneitaxe in  ih rer A nwendung 
ergeben werden, näher zu erstatten.

Die Bestimmungen, welche der neuen A rzneitax - Ordnung 
vorgedruckt w urden, sind folgende:

§. 1. A lle A potheker ohne Ausnahme, dann die zur Führung  
einer Haus-Apotheke befugten A erzte und W undärzte haben sich 
vom 1. Februar 1855 angefangen an diese neue Arznei-Taxe zu  
halten.

§. 2. Diejenigen A rtikel, welche in  dieser Taxe oder in  der 
m it dem Erlasse vom 20. October 1854 eingeführten neuen P har
macopöe m it einem Kreuze bezeichnet s ind , dürfen von den 
A pothekern n u r gegen ordentliche V erschreibung eines hiezu 
berechtigten Arztes, W undarztes oder Thierarztes hintangegeben 
werden. Die übrigen m it einem Kreuze n icht bezeichneten A rti
kel können auch im  Handverkäufe verabfolgt werden.

§. 3. Die einzelnen Ansätze der neuen Arznei-Taxe sind m it
Rücksicht auf die Beschaffenheit, A echtheit, R einheit und Berei
tungsweise, welche in  der neuen Pharm acopöe fü r die in  ih r ent
haltenen A rzneikörper vorgeschrieben sind, festgesetzt. Die A rz
neien sind daher genau der V orschrift der Pharm acopöe und  der 
V orschrift des ärztlichen Receptes entsprechend abzngeben.

Der zuwider Handelnde verfällt fü r jede derleiU ebertretung 
in  eine Geldstrafe von 50 bis 100 fl.

§. 4. Der Taxpreis der B lutegel w ird, wie bisher, fü r jedes 
K ronland von der Landesstelle von Zeit zu Zeit bestim m t werden.

Dieser Preis unterlieg t für die Rechnungsleger, welche auf 
Kosten der öffentlichen Fonde Arzneien liefern, da die Blutegel 
n icht als ein arzneilicher Gegenstand betrachtet w erden, bei der 
V ergütung keinem Procenten-Abzüge.

Zum V orräth ighalten  der B lutegel sind alle A potheker ver
pflichtet, und  alle W undärzte berechtigt.

§. 5. Die A rtikel, weiche die neue Pharm acopöe ex tempore 
zu bereiten vorschreibt, und  in  die neue Taxe n icht aufgenom
m en w urden, sind, w enn das ärztliche Recept keine nähere A n
gabe der Bereitung enthält, m it Rücksicht auf die Form el der 
Pharmacopöe je  nach der verschriebenen Q uantität des Ganzen 
und der hiezu erforderlichen Stoffe nach den Tax-Ansätzen fü r 
diese und  nach der A rbeitstaxe wie andere Receptformeln zu 
taxiren.

§. 6. Nach Recepten m it dem Ausdrucke secundum meamprae- 
scriptionem oder m it einer ähnlichen Bem erkung dürfen un ter 
keiner Bedingung Arzneien abgegeben werden.

Jede derartige Abgabe, so wie die Expedition der von un
befugten Personen ausgestellten Recepte unterlieg t einer Strafe 
von 5 fl.

§. 7. A uf jedem  Recepte, nach welchem in  einer öffentlichen 
oder in  einer Haus-Apotheke Arzneien bereitet und abgegeben 
werden, sind die für die M aterialien, fü r die A rbeit und die 
Gefässe nach der Taxe entfallenden Einzelnbeträge in Ziffern 
deutlich aufzuschreiben.

Hierbei sich ergehende Bruchtheile eines Kreuzers dürfen 
je  nach ihrem  Betrage, auf ‘/4, ‘/2, % oder einen ganzen Kreuzer 
erhöht angesetzt werden.

Die Summe der sonach berechneten Einzelnbeträge ist als 
der Preis der Arznei n icht n u r auf dem Recepte, sondern auch 
auf der der Arznei jedesm al beizugebenden Signatur ersichtlich 
zu machen.
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Ein hei dieser Sum m irung sich ergebender Bruclitheil eines 
Kreuzers darf als ein ganzer Kreuzer gerechnet werden.

Bei den A pothekern ha t derjenige, welcher die Arznei be
reitete, nebst dem Preise auch noch seinenNam en auf dasRecept 
zu  schreiben.

§. 8. In  Berücksichtigung der G enauigkeit und Vorsicht, 
welche bei dem Abwägen und Beimengen sehr kleiner Gaben 
von stark  w irkenden Arzneien nothw endig sind, w ird  dem Apo
theker und jedem  an die Arznei-Taxe Gebundenen bei der Berech
nung  der Einzelnbeträge (§. 7) gestattet, bei den in  der Taxe 
oder Pharmacopöe m it einem Kreuze bezeichneten, so w ie bei den 
in  der Taxe granweise aufgeführten Arzneien, w enn sie gran- 
oder tropfenweise verschrieben sind, den für die Gesammtzalil 
der verschriebenen Tropfen oder Grane nach der Taxe entfallen
den Betrag, falls dieser auf einen Bruclitheil eines Kreuzers aus
fiele, auf einen ganzen Kreuzer erhöht anzurechnen.

§. 9. Bei der B ereitung und Abgabe von Arzneien ist sich 
an  das in  der Pharmacopöe (pag. 231) vorgesehriebene ö sterrei
chische Medicinal-Gewicht strenge zu halten. Das Zuw iderhan
deln w ird  im  ersten und  zweiten Falle w ie eine Taxiiberschrei- 
tung  (§. 12 dieser V erordnung), im  dritten  Falle nach §. 478 des 
Strafgesetzes bestraft.

§. 10. Es ist erlaubt, die Arzneien un ter der Taxe h in tanzu
geben ; in  einem solchen Falle aber muss auf dem Recepte und 
au f der S ignatur sowohl der taxmässige als auch der freiw illig 
herabgesetzte B etrag m it Ziffern angem erkt werden.

Es is t jedoch bei sonstiger Strafe von 10 bis 50 fl. n icht ge
sta tte t, die in  der Taxe enthaltenen Arzneien um  einen billigeren 
als den Tax-Preis dem Publicum  in  öffentlichen A nkündigungen 
anzubieten.

Selbstverständlich müssen auch die un ter der Taxe h in tan 
gegebenen Arzneien von derselben Beschaffenheit, Aeclitlieit und 
Reinheit sein, wie durch die Pharmacopöe vorgeschrieben ist, 
und  darf auch dem Gewichte nach nicht etwa w eniger gegeben 
werden.

§. 11. Der A potheker darf überhaupt nicht durch heimliche 
und  unerlaubte Einverständnisse oder durch Geschenke Kunden 
an  sich zu ziehen tra ch ten ; w idrigens er einer Geldstrafe von 
50 bis 100 fl. verfällt.

§. 12. Jede Uebersclireitung der Arzneitaxe w ird  das erste 
Mal m it 100 ü., das zweite Mal m it 200 fl. und das dritte  Mal 
nach dem Strafgesetze als U ebertretung gestraft.

§. 13. H ätte ein A potheker-Gehilfe ohne W issen seines 
H errn die Taxe überschritten, so verfällt er, insoferne er sich 
n ich t einer durch das Strafgesetz verpönten H andlung schuldig 
m acht, in  eine G eldstrafevon 5 bis 20 fl. oderin  eine A rreststrafe 
von 12 Stunden bis zu 3 Tagen.

§. 14. Sämmtliche sowohl öffentlich angestellte als auch 
Privat-A erzte sind insbesondere verpflichtet, darüber zu wachen, 
dass keine Taxübersclireitungen Platz greifen, und haben vorkom 
mende derlei Fälle der politischen Behörde anzuzeigen.

Ueberdiess steht es Jederm ann zu, w enn er sich in  dieser 
Beziehung m it Grund beschwert findet, an geeigneter Stelle Klage 
zu führen.

§. 15. A erzte und W undärzte haben für ihre Haus-Apotlie- 
ken  und Notli-Apparate, - wenn sie zu deren Halten berechtigt 
sind, die erforderlichen chemischen Präparate und zusammenge

setzten A rzneim ittel nu r von den Apothekern zu beziehen, und 
sich über diesen Bezug durch eigene Fassungsbüchel auszuwei- 
sen, in  welchen der Name und das Gewicht der Arzneien und die 
Zeit des Bezuges bestim m t ausgedrückt und durch die Fertigung 
des Apothekers bestätigt ist. Dagegen sind die A potheker ver
pflichtet, diesen A erzten und W undärzten zu dem gedachten 
Behufe die bezogenen Arzneien um  20 Procente b illiger als nach 
der gesetzlichen Taxe abzulassen.

Rücksichtlich der Thierärzte hat es hierüber vorläufig bei 
den bestehenden hierauf bezüglichen Verordnungen zu verblei
ben. Die T hierheilm ittel dürfen jedoch in  keinem  Falle höher, 
als die Taxe für sie festsetzt, angerechnet werden. A uf ihre Dis
pensation findet die Taxe fü r Receptur - A rbeiten keine A n
wendung.

§. 16. Die ausser diesen Bestimmungen sonst noch beste
henden Vorschriften, betreffend den Bezug, die Führung und den 
V erkauf von A rzneiwaaren und  Arzneien, bleiben in Kraft.

§. 17. Der unberechtigte V erkauf innerer oder äusserliclier 
H eilm ittel, der V erkauf verbotener A rzneim ittel, oder von Arz- 
neim aterialw aaren unbekannter G attung, falsche oder schlechte 
B ereitung und A ufbewahrung der Arzneien, Verwechslung der
selben, sow ie U nvorsichtigkeit bei dem Giftverkaufe, vorschrifts
w idrige Verabfolgung von Gift, oder Nachlässigkeit in  der Auf
bew ahrung und  Absonderung der Giftwaaren, werden nach dem 
Strafgesetze bestraft.

III .

Vorschrift über tlie Sichcrstcllung der Arzneien aus öffentlichen 
Apotheken hei der in civilnrztlichcr Behandlung stellenden 

Militär - Mannschaft.
V ero rdnung  des k . k. I. A rm ee-Com m ando vom  20. D eeem ber 1854 Z. 27,299. — 
V ero rdnung  der k . k. n. ö. S ta tth a lte re i vom  23. J ä n n e r  1855 Z. 52,842. A n das 

D octoren-C ollegium  der k. k. m ed ic in ischen  F a c u ltä t zu W ien .

Das k. k. I. Armee-Commando h a t unterm  20. Deeember 
v. J. Zahl 27,299 hierher die M ittheilung gemacht, dass in  letzter 
Zeit mehrfache Rechnungen von Civil-Apotheken über an das 
k. k. M ilitär oder auch an einzelne in civilärztlicher Behandlung 
stehende Militär-Mannschaft abgegebenen Arzneien einlangen, 
und  die diessfälligen Beträge oft eine höhere Ziffer erreichen.

Aus diesem Anlasse hat nun das gedachte Armee-Commando 
die hierortige E inw irkung in  A nspruch genommen, dass zur 
Schonung des M ilitär-Aerars

а) eine derlei Abnahme von Medicamenten aus Civil - Apo
theken n u r in  unverm eidlichen Fällen eintrete, und solches stets 
g rundhältig  nachgewiesen werde •,

б) dass die Civil-Apotheker gleich bei Beginn einer noth- 
wendigen Medicamenten-Lieferung auf einen angemessenen Pro- 
centen-Nachlass von der Civil-Medicamenten-Taxe eingehen, 
wozu sie ohnehin bei directer Abgabe an Truppen-Abtlieilungen 
und  Branchen von diesen vorschriftsgemäss aufgefordert werden 
müssen, diese Aufforderung som it auch in  einzelnen Fällen von 
Seite des, einen erkrankten  M ilitär behandelnden Civil-Arztes 
einzutreten hätte.

Das D octoren-Collegium  der medicinischen Facultät hat 
hiernach die entsprechende W eisung an die betreffenden Organe 
zu erlassen.

Druck von L. C. Zamarski, Universitäts-Buchdruckerei (vormals J. P. Sollinger).


